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verabschiedet vom Exekutivbüro in Barcelona am 16. Juli 2002


Einleitung
1.
Der Rat der Gemeinden und Regionen Europas (RGRE) vertritt 42 nationale Verbände lokaler und Regionaler Gebietskörperschaften in 30 europäischen Ländern. Unsere Mitgliedsverbände vertreten ihrerseits ca. 100.000 lokale und regionale Gebietskörperschaften. Seit mehr als 50 Jahren arbeitet der RGRE für die Verwirklichung eines politisch geeinten und mit starken Gemeinschaftsinstitutionen ausgerüsteten Europas und hebt dabei stets die gewichtige Rolle hervor, die die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in diesem Zusammenhang spielen. Die lokalen und regionalen Regierungen stellen die tiefen Wurzeln sowohl europäischer als auch nationaler Demokratie dar. Der RGRE begrüsst den Beschluss, durch den der Konvent eingerichtet wurde und unterstützt die Perspektive, die darauf abzielt, der Europäischen Union einen Verfassungsrahmen zu geben.

2.
Es ist für den RGRE eine Ehre, dass sein Präsident, Valéry Giscard d’Estaing, als Präsident für den Konvent auserwählt wurde. Im März dieses Jahres fand in Valencia eine erste Debatte statt, bei der politische Stellungnahmen hinsichtlich der Aufgabe des Konvents im Entwurf skizziert wurden. Dieses Positionspapier stützt sich auf weitergehende Überlegungen unserer Mitglieder, die sämtlich unsere Vision einer starken, demokratischen, transparent und effizienten Europäischen Union teilen. Um es kurz zu fassen : wir sind der Ansicht, dass für die Union der Zeitpunkt gekommen ist, wo sie einen verfassungsmässigen Unterbau bekommen muss, der für unsere Bürger nachvollziehbar ist, der ihnen nahe steht und der auch in ihren Augen ihre Interessen bedient.
3.
Zunächst möchten wir auf Paragraph 1 des Vertrages der Europäischen Union verweisen, wonach wir


« eine immer engere Union der Völker Europas verwirklichen, in der die Entscheidungen möglichst offen und bürgernah getroffen werden ».


Wir gehen davon aus, dass es an der Zeit ist, die Verpflichtung, die Union dem Bürger nahe zu bringen, auf einen viel solideren Untergrund zu stellen. Die Erklärung von Laeken bringt diesen Punkt sehr deutlich zum Ausdruck.

Das Umfeld

4.
In der komplexen und sich ständig wandelnden Welt, in der wir heute leben, sind neue Formen des Regierens und der Governance nötig, um die Herausforderungen zu bewältigen, denen unsere Bürger und Gesellschaften ausgesetzt sind. Keine der Kernfragen kann erfolgreich gelöst werden, wenn nur eine Regierungsebene bzw.  -sphäre damit betraut ist. Was dagegen vonnöten ist, ist ein kohärentes und integriertes Governance-System, von der europäischen bis zur lokalen Ebene. Egal ob es sich um Probleme der Arbeitsplatzschaffung, der sozialen Eingliederung, der Stadtpolitik, der Entwicklung des ländlichen Raumes, der Zuwanderung oder der Umwelt handelt, fest steht, dass zu einer erfolgreichen Lösung all dieser Fragen eine aktive Partnerschaft zwischen sämtlichen Regierungsebenen erforderlich ist. Die europäischen und nationalen Verbände lokaler und regionaler Gebietskörperschaften spielen dabei eine Schlüsselrolle.

5.
Im Weissbuch der Kommission über Europäische Governance aus dem Jahr 2001 wurde dies festgehalten. Darin wird ausgeführt, dass die Legitimität der EU


« heute auf Einbindung und Teilhabe beruht. Das bedeutet, dass das alte lineare Modell, bei dem die Politik von oben herab verkündet wird, ersetzt werden muss durch einen circulus virtuosus, einen Spiralprozess, der - von der Gestaltung bis zur Durchführung der Politik - auf Rückkoppelung, Netzwerken und Partizipation auf allen Ebenen beruht. »


Dieser Hinweis auf « alle Ebenen » schliesst selbstverständlich die vier Ebenen - die europäische, die nationale, die regionale und die lokale - ein. Sie alle spielen eine massgebende Rolle in der der Governance und der Regierung Europas. 

6.
Die Europäische Union hat bereits ungeheure Erfolge verbucht. Sie hat als Kraft zur Befriedung - innerhalb ihrer Grenzen und in der Aussenpolitik - zur Demokratisierung, zur Schaffung von Wohlstand und von sozialem Fortschritt  gewirkt. Doch um diese Errungenschaften zu bewahren, auszuweiten und um ihre grundlegende Werteordnung zu verteidigen muss die Union zu einer neuen Etappe übergehen. Der Vertrag von Nizza hat die Grenzen der vorigen Methoden zur Reform der Verträge deutlich gemacht, die zu unendlich komplizierten Verfahren führten, mit dem Ziel, sektäre Interessen zu wahren. Wir stehen im Vorfeld des so bedeutenden Erweiterungsprozesses, der uns Gelegenheit bietet, unsere Werteordnung über weitere Flächen unseres Kontinents zu vermitteln. Europa braucht eine stärkere Vision sowie eine praktische politische Struktur, um sicherzustellen, dass es auch in Zukunft einen Anreiz darstellt und Erfolge verbucht.

7.
Dazuhin haben die jüngsten Ereignisse deutlich gemacht, dass, wie bereits in der Erklärung von Laeken geäussert, durch die der Konvent eingerichtet wurde, die Notwendigkeit besteht, die Kluft zu verringern, die sich zwischen der Union und vielen Bürgern aufgetan hat. Ein wesentliches Mittel zur Überwindung dieser Kluft besteht darin, zu gewährleisten, dass sich die Union in Zukunft auf das Subsidiaritätsprinzip stützt und die massgebende Funktion der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften als notwendigen Baustein für das Einigungswerk einbezieht.

8.
Kurz gefasst heisst das : die Union bedarf eines angemessenen Verfassungsrahmens, der nachvollziehbar und transparent, dem Bürger näher steht, der auf grundlegenden Prinzipien aufbaut (einschliesslich Demokratie und Subsidiarität) und auf Partnerschaftsarbeit ausgerichtet ist. Ferner weist der RGRE darauf hin, dass die gleichrangige Teilnahme von Frauen und Männern am politischen Geschehen überaus wichtig ist.

Die zukünftige Europäische Union - Zielsetzungen und Grundsätze

9.
Unser Vorschlag wäre, einen relativ kurzen Gründungstext für die neue Europäische Union abzufassen, in dem ihre Aufgaben und Ziele, ihre Kernprinzipien sowie ihre Zuständigkeiten und ihre Institutionen festgelegt werden. Detailliertere Fragen sollten in einem zweiten Teil dargelegt werden, der leichter abgeändert werden kann als der erste Teil.

10.
Als ersten Schritt in Richtung auf mehr Transparenz und Vereinfachung regen wir an, die derzeitige Unterscheidung zwischen Europäischer Union und Europäischer Gemeinschaft (mit separaten Verträgen und Zielen) zu beenden. Wir schlagen eine einheitliche Europäische Union vor, mit einheitlichem Vertrags/-Verfassungstext, die den Status einer Rechtsperson besitzt. Dies schliesst nicht das Bestehen separater Säulen für spezielle Themen und Handlungsweisen aus, wobei wir jedoch erneut darauf hinweisen, dass die derzeitige Gemeinschaftsmethode möglichst als vorrangiges Mittel zur Entscheidungsfindung und Handlung durch die Union dienen sollte.

11.
Wir sind der Ansicht, dass die Grundrechte-Charta der EU gleich zu Anfang in den neuen Verfassungsvertrag für die Union einbezogen werden sollte. Dadurch kommt zum Ausdruck, dass die Union und die Mitgliedsstaaten sich zu den in der Charta ausgeführten Rechten bekennen. Auch werden dadurch das Konzept und der Inhalt der europäischen Bürgerschaft gestärkt. Wir sind jedoch der Meinung, dass die in der Charta ausgeführten ökonomischen und sozialen Rechte für die lokalen und regionalen Regierungen keine neuen finanziellen Auflagen nach sich ziehen dürfen, es sei denn, es findet eine Konsultation statt, aus der hervorgeht, dass alle Vorkehrungen dafür getroffen sind.

12.
Wir gehen davon aus, dass die Zielsetzungen der Union klar und kurz gefasst dargelegt werden sollten. Die Hauptziele sind mehrheitlich in Artikel 2 des Vertrages der Europäischen Union ausgeführt und überschneiden sich weitgehend mit den « Aufgaben » der Europäischen Gemeinschaft, wie in Artikel 2 des Vertrages der Europäischen Gemeinschaft aufgezeigt. Es ist jedoch erforderlich, diese Zielsetzungen einfacher zu formulieren. Wir bestehen darauf, dass wirtschaftliche und soziale Kohäsion eines der Hauptziele bleiben sollten. Auch sind wir der Ansicht, dass die Beibehaltung von strategisch bedeutenden Bereichen im öffentlichen Dienst in diese Ziele eingeschlossen werden sollte (im Rahmen des Konzeptes der Daseinsvorsorge). Die Union darf nicht als reine Wirtschaftsunion wirken, sondern muss, durch Umsetzung des überwölbenden Konzepts der nachhaltigen Entwicklung, eine angemessene Eingliederung wirtschaftlicher, sozialer sowie umweltbezogener Dimensionen sicherstellen. Wir schlagen weiterhin vor, dass eines der Ziele die Förderung von Städtepartnerschaften und Erfahrungsaustausch zwischen der Zivilgesellschaft und allen Regierungsebenen sein sollte, und zwar als wesentliches Instrument für bessere Verständigung und mehr Solidarität in allen Teilen der Union.

13.
Wir empfehlen die Eingliederung von zwei Grundsatztypen in den neuen Text. Der erste betrifft die sogenannten Gründungsprinzipien der Union und greift die derzeit in Artikel 6 des EU-Vertrages dargelegten Prinzipien auf. Diese sind : Freiheit, Demokratie, Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie Rechtsstaatlichkeit, und stehen für « Grundsätze, die für alle Mitgliedsstaaten gelten ».

14.
Wir schlagen vor, diese Liste präziser zu gestalten, insbesondere um das Ziel der Demokratie klarer auszuarbeiten. Die angewandte Demokratie muss im Arbeitsablauf der Europäischen Union selbst verstärkt werden, und wir müssen darauf hinweisen, dass lokale und (sofern bestehend) regionale Demokratie unumgängliche Komponenten der Demokratie, im Nebeneinander mit nationaler Demokratie, sind.

15.
Wir regen insbesonere an, dass der Grundsatz der lokalen Demokratie in das Bekenntnis der Union zur Demokratie eingegliedert wird. Dies könnte veranlasst werden durch einen besonderen Hinweis und die Verpflichtung, die Prinzipien der Charta der kommunalen Selbstverwaltung des Europarats aus dem Jahr 1985 zu beachten, die von allen derzeitigen Mitgliedsstaaten und von den Kandidatenländern unterzeichnet, und von nahezu allen ratifiziert worden ist. Er kann somit als ein Bestandteil des Acquis communautaire betrachtet werden. Ein wichtiger Grund für die Verankerung einer speziellen Verpflichtung hinsichtlich des Prinzips der kommunalen Selbstverwaltung ist die Notwendigkeit einer deutlichen Veranschaulichung, dass jeglicher Versuch eines Mitgliedsstaates, die kommunale Selbstverwaltung abzuschaffen, eine Verletzung der Gründungsprinzipien bedeuten würde, wodurch die Union sodann  berechtigt wäre, in angemessener Weise einzugreifen. Zur Zeit ist dies in keiner Weise der Fall. 

16.
In diesem Zusammenhang schlagen wir gleichfalls vor, dass in Artikel 6 des EU-Vertrages der Hinweis auf die Union, in der die Identität der Mitgliedsstaaten geachtet wird, erweitert werden sollte auf « die Mitgliedsstaaten einschliesslich (je nach ihrem internen Aufbau) ihrer Regionen und Gemeinden », oder eine ähnliche Formulierung.

17.
Neben den Gründungsprinzipien der Union, die die grundlegenden Werte darlegen, müssen unserer Ansicht nach auch die sogenannten Governance-Prinzipien erläutert werden, wobei es sich eigentlich um operative Prinzipien handelt. Nach unserem Ermessen ist die Kommission einen langen Weg gegangen bevor sie diese in ihrem Weissbuch für Europäische Governance niedergeschrieben hat. Die von der Kommission vorgeschlagene Liste umfasst Offenheit, Partizipation und Verantwortlichkeit, sowie Subsidiarität und Verhältnismässigkeit.

Wir schlagen drei weitere Grundprinzipien für die Governance vor, und zwar :

· Proximität (z.B. Bürgernähe)

· Konsultation
· Partnerschaft.
Die Konsultation unserer europäischen und nationalen Verbände zu einem frühen Zeitpunkt ist für uns von entscheidender Bedeutung, wenn es um die Gestaltung neuer Gesetze geht, die in unseren Hauptverantwortungsbereich fallen.
18.
Diese Governance-Prinzipien sind von ausserordentlicher Bedeutung um sicherzustellen, dass in Zukunft die Union auf Partnerschaftsbasis mit mehreren Ebenen bez. mehreren Sphären ihre Arbeit verrichtet. Eine solche Partnerschaft setzt voraus, dass die Beiträge der lokalen, regionalen, nationalen und europäischen Ebene einbezogen werden und dass diese als umfassendes System mit dem Ziel betrachtet werden, bessere Politik für die Bürger zu gestalten und umzusetzen. Unseres Erachtens schaffen diese Governance-Prinzipien zum grossen Teil die Basis zur Bestimmung eines Standards und guter Praktiken, werden jedoch nicht als juristische Prinzipien angesehen. Die wesentlichen Ausnahmen sind die Subsidiarität und die Verhältnismässigkeit,an denen uns besonders gelegen ist, und auf die wir im Paragraph 26 erneut zu sprechen kommen.

Die Zuständigkeiten der Union

19.
Nach heutiger Lage sind nahezu alle Zuständigkeiten der Europäischen Union und Gemeinschaft geteilte Zuständigkeiten. Wir gehen davon aus, dass dies auch in Zukunft so bleibt und bleiben soll, aus Gründen, die nachstehend ausgeführt werden. Zunächst bedarf es einer Klarstellung, dass die EU und die EG heute nicht das besitzen, was mit Zuständigkeiten bezeichnet wird - grösstenteils handelt es sich nach der Beschreibung eher um « Aktivitäten »in Artikel 3 des EG-Vertrages. Die Liste der Aktivitäten in diesem Artikel bedient sich weit gefächerter Sprachvarianten und spiegelt die « geologische » Entwicklung der Gemeinschaft durch  die verschiedenen Verträge wider. Ausserdem sind die derzeitigen Verträge in ihrer Formulierung nicht transparent hinsichtlich der Frage, wer als Gesetzgeber fungieren kann.

20.
Wir erachten, dass eine auf Demokratie und Rechtsstaatlichkeit gegründete Union einer klaren Erfassung ihrer Zuständigkeiten bedarf. Sollen von einem Regierungsgremium Gesetze verabschiedet werden, so ist zu wünschen, dass sich die Bürger im klaren sind, welches Fachgebiet diese Rechtsetzungsbefugnis betrifft. Verschiedene Bundesstaaten haben verschiedene Antworten auf die Frage der Kompetenzzuteilung, wobei sie den Wunsch nach Sicherheit und den Bedarf nach Flexibilität für die Zukunft unterschiedlich abwägen. Das deutsche Grundgesetz ist ein Beispiel für eine detailliertere Kompetenzzuteilung, die amerikanische Verfassung hingegen ist ein Beispiel für einen Staat mit nur wenigen klar zuerkannten Kompetenzen

21.
Wir empfehlen für die Union eine präzise Liste der Zuständigkeiten, nach Themenbereichen und in allgemeiner Formulierung geordnet. Auf diese Weise kann ein Gleichgewicht zwischen Sicherheit und Flexibilität gefunden werden. Wir stellen uns beispielsweise für die Union Kompetenzen wie « Umweltpolitik » oder « wirtschaftliche und soziale Kohäsion »vor. Wir halten es derzeit noch nicht für möglich, die Kompetenzen der Mitgliedsstaaten definieren zu wollen - sie hätten die Befugnis, Recht zu setzen und tätig zu werden auf Gebieten, die nicht von den Unionskompetenzen abgedeckt werden.

22.
Wir gehen davon aus, dass es drei Arten von Kompetenzen gibt. Zunächst die ausschliesslichen Kompetenzen der Union, derzeit wenige an der Zahl. Hierzu gehören der Zoll und Handelspolitik, Währungspolitik für die Euro-Zone und die rechtliche Grundlage für den Binnenmarkt. Einige unserer Mitglieder wünschen sich eine Verstärkung des Bereichs der ausschliesslichen Kompetenzen, z.B. auf dem Gebiet der Aussenpolitik. Zweitens die primären geteilten Kompetenzen, bei denen die Union anerkannterweise die Führung hinsichtlich der Politik und der Gesetzgebung innehat, bei denen jedoch die Mitgliedsstaaten (und ihre lokalen und regionalen Gebietskörperschaften, so vorhanden) die Befugnis haben, Recht zu setzen und tätig zu werden, solange dies nicht im Widerspruch steht mit der primären europäischen Politik oder Rechtsetzung. Drittens die komplementären geteilten Kompetenzen, wo weiterhin die Mitgliedsstaaten die Hauptrolle spielen, doch wo die Union anerkannterweise eine fördernde Rolle zu spielen hat, z.B. durch die Finanzierung von Programmen oder Pilotprojekten, bzw. durch aktive Koordinierung.

23.
In dieser dreifachen Unterteilung der Kompetenztypen sollte der Verfassungstext klarstellen, welche Kompetenzen in die verschiedenen Kategorien fallen und welche Befugnis die Union in bezug auf jede einzelne Kompetenz hat. Hat sie das Recht zur Gesetzgebung ? Ist sie befugt, Finanzmittel auszugeben und Koordinierungsarbeit zu leisten? Wenn eine Kompetenz mit Gesetzgebungsbefugnis verbunden ist, schliesst dies dann das Recht ein, Verordnungen durchzusetzen, mit direkt umsetzbaren und möglicherweise detaillierten Bestimmungen ? - Oder vielmehr das Recht, Rahmenrichtlinien zu verabschieden, in denen die Ziele der Gesetzgebung erläutert werden, wobei jedoch die Mitgliedsstaaten (und ihre infra-nationalen Regierungen) mit der Umsetzung betraut sind und dabei auf die örtlichen Verhältnisse und Traditionen mehr Rücksicht nehmen. Der RGRE befürwortet, soweit wie möglich auf Rahmenrichtlinien zurückzugreifen (siehe in der Folge Paragraph 29). 

24.
In jedem Fall sollten EU-Beschlüsse oder -Aktivitäten, die finanzielle Auswirkungen für die regionalen und lokalen Gebietskörperschaften haben, nur dann gefasst bzw. geplant werden, wenn entsprechende Finanzmittel mit Sicherheit vorliegen. Der Grundsatz, wonach neue Aufgaben und Pflichten eindeutig finanziert werden müssen, ist von grösster Bedeutung für uns, da die lokalen und regionalen Regierungen mit der Umsetzung eines Grossteils der europäischen Gesetze betraut sind, - und muss im Vertrag selbst verankert werden.

25.
Wenngleich wir der Überzeugung sind, dass es notwendig ist, spezielle Kompetenzen zu definieren, so sehen wir doch ein, dass die Union in der Lage sein muss, sich über die Jahre hin weiterzuentwickeln und auf neue Themen eingehen zu können. Deshalb schlagen wir vor, dass die Union ermächtigt sein sollte, wie derzeit der Fall (Artikel 308), neue Kompetenzen hinzuzufügen, doch nur dann, wenn beide Organe der gesetzgebenden Gewalt (Rat und Parlament) damit einverstanden sind, eventuell über ein verstärktes Mehrheitsverhältnis. Unser Vorschlag wäre, dass der Europäische Gerichtshof ermächtigt wird, zu untersuchen, ob die anderen EU-Institutionen ihren Kompetenzbereich überschreiten, und, sollte dies der Fall sein, die entsprechende Handlung rückgängig zu machen.

26.
Aus den vorangegangenen Ausführungen geht hervor, dass wir Zuständigkeiten nicht lediglich als Begriff der Gesetzgebung betrachten, sondern als Begriff, der jegliche Befugnis zu Rechtshandlungen abdeckt. Aus dieser Sicht haben lokale und regionale Gebietskörperschaften jeder Art gewichtige Zuständigkeiten. Manche europäischen Regionen haben Gesetzgebungsbefugnisse, andere nicht. Gesetzgebung ist ein bedeutendes Instrument  zur Handlung im öffentlichen Bereich, doch nicht das einzige und nicht immer das wichtigste. Deshalb spielen in vielen Themenbereichen der Union, wie  z.B. Verkehrswesen, Beschäftigung, Politik für den ländlichen Raum, Umwelt- und Sozialpolitik usw., die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften alle eine gewichtige Rolle innerhalb eines kohärenten und integrierten Governance-Systems. Dieser Punkt ist ausschlaggebend, wenn wir uns der Frage der Subsidiarität zuwenden wollen.

Subsidiarität und Verhältnismässigkeit

27.
In der Einleitung dieses Papiers erwähnten wir Artikel 1 des Vertrages der Europäischen Union, mit seinem Hinweis auf Beschlüsse, die so weit wie möglich in Bürgernähe zu treffen sind. Auch heute bieten die Verträge noch keine eindeutigen Mittel, um dies umzusetzen. Diese Klausel des Artikel 1 muss jedoch in den neuen Verfassungstext mit übernommen werden.

28.
Der augenscheinliche und logische Weg, Artikel 1 umzusetzen, führt über das Subsidiaritätsprinzip. Die Verträge begrenzen derzeit die Anwendung des Prinzips auf die Beziehungen zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten. Doch das Subsidiaritätsprinzip ist in Wahrheit ein organisatorisches Prinzip, das bei allen Regierungsebenen zum Tragen kommt. Tatsächlich bedeutet Subsidiarität, dass Beschlüsse and Aktionen von der Regierungsebene ausgehen sollten, die dem Bürger am nächsten steht und den Zweck wirkungsvoll bedient. In sehr vielen Fällen sind lokale oder regionale Regierungen die geeignete Regierungsebene.

29.
Schon jetzt macht die zu sehr ins einzelne gehende Gesetzgebung der EU (sowie, dies sei hinzugefügt, der nationalen Gesetzgeber) den lokalen und regionalen Regierungen oft zu schaffen.  Deshalb sollten die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismässigkeit die Europäische Union dazu anhalten, verstärkt zu Rahmenrichtlinien überzugehen, anstatt detaillierte Bestimmungen abzufassen. Dadurch würde der Rolle und der Verschiedenartigkeit der nationalen und regionalen Akteure besser Rechnung getragen und den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften die Möglichkeit gegeben, die Ziele der europäischen Gesetze ihren jeweiligen Verhältnissen und Bedürfnissen anzupassen. Der Rückgriff auf detaillierte Bestimmungen sollte auf ein Mindestmass beschränkt werden, und zwar dort, wo ein Bedarf an einheitlicher europäischer Regelung besteht, z.B. auf dem Gebiet des Binnenmarktes.

30.
In einem System mit vielen geteilten Kompetenzen ist es erforderlich, darüber Klarheit zu haben, wer was tut. Nehmen wir als Beispiel die Umweltpolitik. Hier hat die Union eine Rolle als Gesetzgeber zu spielen, dort, wo unzweifelhaft europäische Interessen auf dem Spiel stehen. Nationale Regierungen können als Gesetzgeber auftreten oder ihre eigene Politik betreiben, solange dies nicht im Widerspruch steht zu dem europäischen Recht. Regionale und lokale Gebietskörperschaften sind tätig innerhalb ihres Wirkungsraumes, z.B. über die Local Agenda 21. Die Frage « wer tut was » wird entschieden durch das Subsidiaritätsprinzip, ergänzt durch das Prinzip der Verhältnismässigkeit.

31.
Wir gehen davon aus, dass eine Verfassung für die Union die Grundsätze darlegen muss, die der Union und den Mitgliedsstaaten gemein sind. Die Subsidiarität ist ein solcher Grundsatz. Doch sollte nicht versucht werden, durch den grundlegenden Text die Mitgliedsstaaten zu zwingen, ihre internen regionalen und kommunalen Regierungsverhältnisse in einer bestimmten Weise zu organisieren.

32.
Folglich halten wir es für ausschlaggebend, dass der neue Verfassungstext die Subsidiarität in umfassender Weise definiert und sowohl regionale und lokale Gebietskörperschaften, als auch europäische und nationale Regierungen einschliesst. Dies ist erforderlich, um die Prinzipien der kommunalen und regionalen Selbstverwaltung neu zu bekräftigen, im Sinne der universell anerkannten Grundsätze der Europäischen Charta für kommunale Selbstverwaltung. Wir sind bereit, beim Abfassen des Textes behilflich zu sein, um dieses Ziel zu erreichen. Beispiele für solche möglichen Änderungen liegen diesem Papier bei. Insbesondere regen wir an, den derzeitigen Artikel 5 dahingehend abzuändern, dass ein besonderer Hinweis auf regionale und lokale Gebietskörperschaften hinzugefügt wird. Wir benötigen einen (juristischen oder politischen) Mechanismus, um die Anwendung des Prinzips, wie zwischen der Union und den Mitgliedsstaaten, zu überprüfen (cf. nächster Absatz).  Wir schlagen vor, dass jeder Mitgliedsstaat sich verpflichten sollte, einen Mechanismus zur Überprüfung der Anwendung des Subsidiaritätsprinzips einzurichten, wie es innerhalb des Staates umgesetzt wird. Die Union müsste bestätigen, dass solch ein Mechanismus praktisch existiert, dürfte  aber nicht in dessen Arbeitsablauf eingreifen.

33.
Wir haben keinen gemeinsamen Standpunkt darüber, ob die Anwendung des Subsidiaritätsprinzips, so wie es in der EU zum Tragen kommt, auf gerichtlichem Weg überprüft werden sollte (über den Europäischen Gerichtshof) oder über politische Mechanismen. Wenn der « Gerichtsweg » auch attraktiv erscheint, so besteht doch die Gefahr, dass Anwälte und Richter dadurch zu viel Macht übertragen bekommen, auf Kosten der demokratischen Entscheidungsträger. Sollte man sich für den politischen Weg entscheiden, so regen wir an, einen Subsidiaritätsausschuss zu gründen, der  sowohl Delegierte aus dem regionalen und lokalen Lager umfassen soll, als auch aus den Institutionen der Union und den nationalen Parlamenten. Die Bestimmungen im Protokoll über die Subsidiarität und Verhältnismässigkeit bleiben unserer Ansicht nach gültig und könnten für eine infra-nationale Umsetzung angepasst werden.

Die Institutionen der Union

34.
Der RGRE setzt sich weiterhin für die Umsetzung der Gemeinschaftsmethode auf breitester Ebene ein. Wir gehen davon aus, dass das Parlament bei wichtigen Fragen nicht umgangen werden darf und  dass die Themen für die offene Koordinationsmethode im Verfassungstext verankert werden müssen und dem Parlament zur eingehenden Betrachtung vorzulegen sind, sofern feste Beschlüsse getroffen werden sollen. Wir sind weiterhin der festen Meinung, dass lokale und regionale Regierungen in den offenen Koordinationsprozess, der unsere wesentlichen Kompetenzen berührt, voll eingebunden werden müssen.

35.
Was die Gesetzgebung anbetrifft, so schlagen wir vor, dass die Kodezision zwischen Parlament und Rat zur Norm wird. Dies ist nicht nur besser verständlich, sondern auch grundsätzlich demokratischer. Wir sind der Meinung, dass der derzeitige Aufbau der Institutionen bereits zwei « Kammern » vorsieht, und zwar das Parlament und den Rat, und sehen nicht ein, warum eine weitere « Kammer » eingerichtet werden sollte. Andererseits halten wir es für äusserst wichtig und im Interesse der Offenheit und Demokratie, dass der Rat, wenn Gesetze verabschiedet werden, seine Arbeit offen verrichtet und der Öffentlichkeit zugänglich macht, d.h. seine Verfahren mehr denen der nationalen bzw. föderalen Gesetzgebung anpasst.

36.
Wir sehen ein, dass die Union, insbesondere auf der internationalen Bühne, einer stärkeren Identität und Präsenz bedarf, was zu einem Teil die Kompetenzfrage anspricht, und zum anderen Teil die Art und Weise, wie der Europäische Rat arbeitet. Doch wir halten es für ein Risiko, dem Europäischen Rat eine starke neue Exekutivgewalt zu übertragen, die keiner demokratischen Kontrolle durch die EU-Institutionen unterliegt. Die Kluft zwischen der « gesetzgebenden Elite » der Union und dem Volk würde sich dadurch nur noch vergrössern.

37.
Wir betonen nochmals, dass wir dem Ausschuss der Regionen innerhalb des EU-Rahmens als Repräsentant der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften im formellen Beschlussfassungsmechanismus grosse Bedeutung beimessen. Wir schlagen vor, aus dem Ausschuss eine Institution der Union zu machen, um die gewichtige Rolle unserer Regierungssphären innerhalb der europäischen Regierung hervorzuheben. Wir haben zur Kenntnis genommen, dass der vollständige Titel des Ausschusses sowohl die lokalen als auch die regionalen Gebietskörperschaften einschliesst und halten dies für die Zukunft für ausschlaggebend. Derzeit umfassen die Delegationen gewisser Länder wenige Vertreter der lokalen Ebene,  wenn überhaupt. Wir schlagen vor, dass es zur Pflicht gemacht wird, in jeder Landesdelegation ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Vertretern der lokalen und regionalen Regierung zu schaffen.

Die Politiken der Union

38.
Wir haben in vorangegangenen Passagen dieses Papiers die Kompetenzen aus einem formellen Blickwinkel betrachtet - worin sie bestehen, welche Befugnisse an sie geknüpft sind, usw. Bisher haben wir noch nicht ihre Substanz beleuchtet. Wir wollen hier noch nicht ins Detail gehen, aber dennoch einige wenige Punkte skizzieren.

39.
Wir gehen davon aus, wie unter dem Titel « Zielsetzungen » angegeben, dass die wirtschaftliche, soziale und territoriale Kohäsion, sowie Regionalpolitik allgemein, weiterhin wichtige Themen und Kompetenzen für die Union darstellen. Diese sind Kernbereiche, in denen die Union ihre Solidarität und ihr Engagement zutage legt, strukturelle Diskrepanzen auszugleichen. Wir sprechen uns daher gegen jeden Versuch einer « Rücknationalisierung » solcher Kompetenzen aus.

40.
Wir sind ausserdem der Meinung, dass der Hinweis in Artikel 158 auf den ländlichen Raum durch einen Hinweis auf den städtischen Raum aufgewogen werden muss. Die Mehrheit der Weltbevölkerung lebt jetzt und in Zukunft in den Städten, und die Union muss in der Lage sein, strategisch einzugreifen, um Diskrepanzen sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum auszugleichen.

41.
Hinsichtlich der Landwirtschaftspolitik und der Politik für den ländlichen Raum befürworten wir mit Nachdruck, dass die Entwicklung des ländlichen Raumes den Politikansatz bilden soll, anstatt unbegrenzt Beihilfen für die Agrarproduktion auszuteilen. Wir hoffen, dass diesem Richtungswechsel stattgegeben wird.

42.
In Anlehnung an unseren Vorschlag, die Städtepartnerschaften und den Erfahrungsaustausch rechtsverbindlich zu Zielsetzungen der Union zu erheben, ist es erforderlich, eine ausdrückliche Kompetenz (wenngleich keine gesetzgeberische) für die Union einzurichten, derlei Aktivitäten zu fördern und zu finanzieren. Diese Befugnis sollte nicht auf Austauschaktionen innerhalb der Union begrenzt werden, sondern vielmehr auch Städtepartnerschaften und Austauschmassnahmen mit Partnern in anderen Ländern umfassen, soweit dies im Interesse der Union liegt.

Die Beziehungen der lokalen und regionalen Regierung zur Zivilgesellschaft

43.
Der Konvent has bisher die lokale und regionale Regierung als der Zivilgesellschaft zugehörig betrachtet. Wir machen darauf aufmerksam, dass unsere Regierungsebenen schon durch ihre Definition regierungsbezogen sind, und keineswegs nicht-regierungsbezogen. Deshalb legen wir dem Konvent nahe, in Zukunft  lokale und regionale Regierungen konzeptmässig gegenüber der Zivilgesellschaft als unterschiedliche Einheiten zu betrachten. Alle Regierungsebenen bedürfen eines stetigen Engagements gegenüber der Zivilgesellschaft, dies ist einer der sichersten Wege, um die Union den Bürgern näher zu bringen. Die lokale und regionale Regierung hat grosse Erfahrung im Umgang mit örtlichen Gemeinschaften und ihren Organisationen, und diese Erfahrung kann für die Union morgen von grossem Nutzen sein.

* * * *
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